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J -Nr. II. 12245. Diez , den 13. November 16.

Ketr . Kuiterverkauf.
In sämtlichen Gemeinden des Kreises dürfen bis auf

weiteres auf eine Fettkarte höchstens
70 Gramm Fett

wöchentlich abgegeben werden.
Tie Herren Bürgernieister weroen ersucht, die Ortssam¬

melstellen in Kenntnis zu sehen und dafür Sorge zu tragen,
daß diese Anordnung bereits in dieser Woche Anwendung
findet.

Der Kreisansschnß des Unterlahnkreises

Schön , Kreisdeputierter.

Verordnung
Wer Höchstpreise fürZwiebeln.  Vom 4. November 1916.

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur
Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reiche-
Gefetzbl. S . 401) wird verordnet:

8 1.
Der Preis für Zwiebeln aus der Ernte 1916 darf Leim

Verkaufe durch den Erzeuger an den Großhändler folgen
Sätze für je 50 Kilogramm nicht übersteigen:

bis 14. November 1916 einschließlich 7,50 Mark,
vom 15. Nov. bis 14. Dez. 1916 einschl. 8 25 Mark,
vom 15. Dez. bis 14. Jan . 1917 einschl. 9,00 Mark,
vom 15. Jan . bis 14. Febr . 1917 einschl. 9,75 Mark,
vom 15. Febr bis 14. März 1917 einschl. 10.50 Mark,
vom 15. März bis 14. April 1917 einschl. 11,25 Mall)
vom 15. April 1917 ab 12,00 Mark.

Weichen die Säcke mitverkaust , so darf der Preis -für
den Sack nicht mehr als 1 Mark und für den Sack, der mehr
als 60 Kilogramm hält , Nicht mehr als 1,25 Mark betragen.
Für leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleihge¬
bühr bis zu 20 Pfennig für je 50 Kilogramm berechnet wer-
den. Werden die Säcke nicht innerhalb drei Wochen nach der
Lieferung zurückgegeben, so darf die Leihgebühr dann um
5 Pfennig für die Woche bis zum Höchstbetrage von 1 Mark
erhöht werden. Angesangene Wochen sind voll zu berech¬nen.

8 3.
Verkauft der Erzeuger unmittelbar an den Kleinhändler

oder Verbraucher, so darf der im § 1 festgesetzte Preis
Abzüglich der Vergütung für Säcke um einen Betrag bis zu
2 Mark erhöht werden. Der Preis gilt für Lieferung frei
Haus , Lager oder Laden des Käufers.

8 3.
Beim Weiterverkäufe von Zwiebeln im Handel darf

vorbehaltlich der Vorschrift im 8 4 ztz den im 8 1 fest¬
gesetzten Höchstpreisen nicht mehr als insgesamt 3,50 Mark
für je 50 Kilogramm zugeschlagen werden. Der Preis gilt

’einschließlich Sack frei Lager oder Laden des Käufers.
Gemeinden über 100000 Einwohner können bestimmen,

daß der Zuschlag (Ms . r.  uw. einen Betrag bis zu einer Mark
Mark für je 50 Kilogramm erhöht werden darf.

8 4.
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Beim Weiterverkäufe von Zwiebeln aus der Ernte 19!6
im Kleinverkanfe diirfen die folgenden Preise Air je 0,5
Kilogramm nicht überschritten werden:

bis 14. November 1916 einschließlich 14 Pf ,
- vom 15. Nov. bis 14. Dez. 1916 einschl. 15 Pf .,

vom 15. Dez. bis 14. Jan . 1917 einschl. 16 Pf .
vom 15. Jan . bis 14. Febr . 1917 einschl 17 Pf.
vom 15. Febr . bis 14. März 1917 einschl. 18 Pf .,
vom 15. März bis 14. April 1916 einschl. 19 Pf .,
Vom 15. April 1917 ab 20 Pf.

Ms Kleinverkauf gilt die Abgabe an den Verbraucher
in Mengen bis zu 5 Kilogramm einfddiefdidj. tiotnmunctl»
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' ' § 5. • ' ' .
Die Landcszentralbehörden können mit Zustimmung des

Präsidenten des Kriegsernöhrungsamts für besondere
Zwiebelarten , wie die roten Littauer Stechzwiebeln und die
zweijährigen Bornaer Zwiebeln sowie für aus dem Aus¬
land eingeführte Zwiebeln Ausnahmen von den Höchstpreise
zulassen.

8 6.
Das Eigentum au Zwiebeln kann durch Anordnung der

zuständigen Behörde einer von dieser bezeichneten Person
übertragen werden . Die Anordnung ist an den Besitzer zu
richten. Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung
dem Besitzer zugeht. Der von der Anordnung Betroffene ist
verpflichtet , die Vorräte bis zum Ablauf einer in der An¬
ordnung zu bestimmenden Frist zu verwahren und pfleglich
zu behandeln.

Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigt,nz des
zur Zeit der Anordnung geltenden Höchstpreises sowie der
Güte und Verwertbarkeit der Vorräte von der zuständigen
Behörde festgesetzt.

Hat der Besitzer einer Aufforderung der zuständigen Be¬
hörde zur Ueberlassung der Vorräte innerhalb der ge¬
setzten Frist nicht Folge geleistet, so ist der Uebernahmepreis
um 2 Mark für je 50 Kilogramm zu kürzen.

Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig
über Streitigkeiten , die sich aus der Anordnung ergeben,
und über die Kosten des Verfahrens.

8 7.
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als höhere

Verwaltungsbehörde , zuständige Behörde und Kommnnalver-
band im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

g 8.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser
Verordnung festgesetzten Preise überschreitet;

2. wer einen andern zum Mschluß eines Vertrags auf¬
fordert , durch den die Preise (Nr . 1) überschritten wer¬
den, oder sich zu einem solchen Vertrag erbietet:

3. wer der Verpflichtung , die Vorräte aufzubewahren und
pfleglich zu behandeln (8 6), zuwiderhandelt.
Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich

die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem
Täter gehören oder nicht, eingezogen werden.

8 9.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin , den 4. November 19l6.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich.

J .-Rr . 12049. II. D i e z. den 6. November 1916.
Betrifft : Ausmahlen von Brotgetreide

und Gerste.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist es unzulässig und

unter 'Strafe gestellt , tost die Mühlen von den auf Grund
von Wahlscheinen zur Vermahlung gelieferten Getreidemengen
etwas in irgendeiner Fonn als Mahllrhn usw. zurückbehalten.
Jede auch die kleinste Menge an Mehl , Kleie oder Schrot
muß an die betreffenden Landwirte abgeliesert werden Ter
Müller kann sich für die Vermahlung des Getreides nur
bezahlen lassen.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, aus die strengste
Lnrchsühruna dieser Bestimmung hinzuwirlen . Gegen jede
mir deianni werdende Ueberireiung wird unnaMMiich evrge-
Langen werden.

X>t*

'S <i>ft w , SÄ"v.«\ Sbtm'oxvV\ <iTV«T.

Bekanntmachung.

1. Es wird hierdurch in Erinnerung gebracht, daß, wer
aus einem deutschen Rheinschiff als Schiffsmann , Schiffs¬
junge oder in anderer Stellung in ein festes Dienstverhältnis
treten will , mit einem Schiffs-Dienstbuche versehen sein
muß, einerlei , ob er in Deutschland oder im Auslande be¬
heimatet ist.

Tie Ausfertigung der Schiffs -Dienstbücher erfolgt für
Inländer bei der dafür zuständigen Behörde ihres Wohn¬
ortes , für andere bei derjenigen ihres derzeitigen Aufent¬
haltsortes inr Jnlande . Schiffsleute , welche im Bezirk
des vormaligen Herzogtums Nassau beheimatet sind, haben
lediglich die ans Grund der noch gültigen Verordnung des
Herzoglich Nassauischen Staatsministeriums vom 14. Mai
1846 (Verordnungsblatt von 1846 Nr . 8) eingeführten
Schiffsdienstbücher zu benutzen. Diese werden ans Erfordern
von den zuständigen Ortspolizeibehörden des hiesigen Re¬
gierungsbezirks kostenfrei erteilt.

2. Während der Dauer des Dienstverhältnisses haben die
Schisfslente ihr Dienstbuch stets bei sich zu führen.

3. Die Führer deutscher Rheinschiffe dürfen, von Not¬
fällen abgesehen, niemand ohne Dienstbuch in Schiffsdienst
nehmen oder dazu einstellen.

4. Auch haben sie im Schiffs-Dienstbuche den Tag des
Tiensteintritts sogleich und demnächst auch den Tag des
Dienstaustritts zu vermerken, ans Verlangen des Aus-
trcteudcn auch ein Führungszeugnis einzutrageu.

5. Nach dem Dienstaustritte ist das Schiffs -Dienstbuch
von seinem Inhaber ohne Verzug einer zuständigen Polizei¬
behörde zur Visierung vorzulegen. Bei verspäteter Vor¬
legung kann die Visierung versagt werden.

6. Schiffsleute , welche sich Zuwiderhandlungen gegen
die Vorschriften über die Fiihrung usw. von SchiW -Diettst-
büchern zu schulden kommen lassen, unterliegen nicht nur
den verwirkten Strafen , sondern können sich auch auf Er¬
teilung eines Rheinschifser-Patents keine Rechnung machen,

Wiesbaden, den 13. November 1892.
Der Köntgl. StegierungS-Präfidevt.

» . *
J .-Nr. 10253 I. Diez,  den 11. November 1318.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht.

Zugleich verweise ich die mit der Ausfertigung der
Schiffsdienstbücher betrauten Ortspolizeibehörden auf ge¬
naue Befolgung der darin enthaltenen Bestimmungen , na¬
mentlich aus die Vorschrift unter Ziffer 1 letzter Absatz,
wonach für die innerhalb des vormaligen Herzogtu ins
Nassau beheimateten Schiffsleute nur die auf Grund der
Nassauifchen Verordnung vom 14. Mai 1846 eingeführten
Dienstbücher zu verwenden sind.

Weiter mache ich die Ortspolizeibehörden auch darauf
aufmerksam, daß die Führung von sog. Preußischen Schiffö-
dienstbüchern nach Maßgabe der hier nicht eingeführten
Ministerial -Versiignng vom 18. Dezember 1845 durch An¬
gehörige des vormaligen Herzogtums Nassau unzulässig ist
und daher etwaige Anträge derselben auf Beglaubigung von
Zeugnissen in derartigen Dienstbüchern stets abzulehnen und
die Vorzeigenden zur Beschaffung von ordnungsmäßigen , der
Nassauifchen Verordnung entsprechenden Schiffsdienst-
büchern anzuhalten sind.

Ser Siöniftl . SanStat.
» . » •

® tij Bw.



Zu Pr . I. 3. H. 5086. j '
vekanstmachu«-

Tic Inhaber der bis zum 30. Oktober 1919 ausgestellten
Vergütungsanerkenntnifse über gemäß 8 3 Ziffer 3 und 4
des Kriegslristungsgefetzes dom 13. Juni 1873 in den Moneten
August 1914, April bis Oktober 1915, Januar bis April
und Juni bis Juli 1916 gewährten Kriegsleistungen im Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden werden hiermit aufgesccdert , die
Pergütungen bei der Königlichen Regierungs -Hauptkasse hier
bzw. den inständigen Königlichen Kreiskassen gegen Rück¬
gabe der Anerkenntnisse in Empfang zn nehmen.

ES kommen die Vergütungen für Gestellung von Gebäu¬
den, Grundstücken und Vorspann in Betracht . Ten betreffen¬
den Gemeinden wird von hier aus noch besonders mitgeteilt,
welche Vergütungsanerkenntnisse in Frage kommen und wie¬
diel die Zinsen betragen . Auf den Anerkenntnissen ist über
Vergütung und Zinsen zu quittieren . Die Quittungen müssen
auf die Reichshauptkasse lauten.

Der Zinsenlauf hört mit Ende dieses Monats auf . Tie
Zahlung der Beträge erfolgt gültig au die Inhaber der An¬
erkenntnisse gegen deren Rückgabe Zu einer Prüfung d?r
Legitimation der Inhaber ist die zahlende Kasse berechtigt,
aber nicht verpflichtet.

Wiesbaden,  den 6. November 1916.
Der RegierungstzrNsident.

Im Aufträge:
_ gez. :) Kötter. _

Diez,  den 13. November 1916.
An die sämtlichen Herren Bürgermeister

des Kreises.
Ich ersuche, mir b e st i m m t bis zum Freitag , den

17 . d. Mts.  zu berichten, wieviel Fleischkarten , getrennt
nach Voll - und Kinderkarten in Ihrer Gemeinde anSgegeben
worden sind.
_ Der Vorsitzende de« Kreis»usschusie«._
I -Nr . II. 11852 , Die >, den 3. Rovemoer 1916.

veka«ntmach«ng.
Der Landwirt Anton Hirschberger ll , zu Hancbach ist

zum Bürgermeister dieser Gemeinde aus die gesetzmäßige acht¬
jährige Amtsdauer beginnend mit dem 18. November 1916 ge¬
wählt und von mir bestätigt worden.

Der Landrat.
I . V.

_ Schön , Kreisdeputierter._

Kesetzt die Gewässer.
Wie alles freiliegende Land im Kriegsjahre zur Nah¬

rungsmittelerzeugung ausgenutzt ist, so müssen auch alle Ge¬
wässer, die irgend einen Ertrag an Fischfleisch, abwerien kön¬
nen , in diesem Frühjahre besetzt werden . Doppelter Nutzen
wird damit gestiftet : Einerseits werden Nahrungsmittel er¬
zeugt , andererseits wird das sonst sehr gefährdete Fortbe¬
stehen vieler Fischzuchtanstalten und Teichwirtschaften gesichert.
Die Fischzüchter haben in früheren Jahren beliebige Mengen
Fischfutter zur Verfügung gehabt und dursten daher mehr
Fische in ihre Teiche einsetzen, als diese natürlich ^ d. i. durch die
kleinen Wassertiere , ernähren können . In diesem Jahre wer¬
den jedoch aus Mangel an Futtermitteln viele Teichwirte nur
diejenigen Fische selbst behalten können, die in ihren Teichen
genug natürliche Nahrung finden , alle übrigen müssen sie
verkaufen . Es ist daher ein starkes Angebot in Jungfischen
vorhanden . Hiervon must im vaterländischen Interesse un-
dingt Gebrauch gemacht werden von jedem, der über ein irgend¬
wie nutzbares Gewässer verfügt , insbesondere sollten es sich
alle Gemeinden angelegen sein lassen, Ortsteiche mit Karpfen
und Schleien oder den sonst geeigneten Fischen zu besetzen.
Damit dies sachgemäß geschieht, wende man sich, an den Fische-
rciverein um Beratung.

Wegen der Beschaffung der erforderlichen Jungfische Wül¬
len Sie sich bis spätestens zum  15 . 9hH »emfierj >. 3 ».
an den Fischereiverein für den Regierungsbezirk Wi --baden
in Wiesbaden wenden unter Angabe der ungefähren Große

Der ^ Fischereiverein wird dann die Besatzfifche bestellen
und die liefernde Firma beauftragen , die Besatzfische an die
Gemeinden direkt zu senden.

Der Laad rat.
I . V.

Schön , Kreisdepniierler._

3 . V. 2088. Diez,  den 7. November 1916,
Gekanntmachanz.

Betrifft : Normalpakete für Nutzland.
>Es ist eine Einrichtung getroffen worden , für unsere

Kriegsgefangenen  in Rußland , ab Stockholm, Nor¬
malpakete zu senden, ähnlich wie der bisher .übliche Weg
über Bern für unsere Gefangenen in Frankreich . An Ziv,I-
verschickte dürfen diese Pakete nach Rußland nicht gesandt
werden Da die Ziviiverschickten bekanntlich Zoll entrichten
müssen, der oft so hoch ist mite der Wert der Pakete , kann
den Zivilverschickten nur durch Gew geholfen werden.

Interessenten können das Nähere bei uns (Landratsamt)
erfahren. Der Vorsitzende

des vereinigten Komitees der uuter dem Roten
Kreuz mirkeudeu Vereine des Unterlahukreises.

I . V.
Ztmmennann,_

Cvblenz.  den 31. Oktober 1916.
An das Königliche Landratsamt.
Das Krügscrnährungsamt gibt bekannt:
11m die derzeitige Deckung des Herbstbedorfes der Hee¬

resverwaltung an Hafer sicherzustellen ist siir die früh¬
zeitige Ablieferung des Hafers eine Friihdruschpra »ne in
der Form festgesetzt worden, daß der Höchstpreis stir die
Tonne Hafer bis zum 30. September 1916 auf 300 Mark,
von da ab bis auf weitere Festsetzung auf '280 Mark
bestimmt wurde. In welcher Höhe der Höchstpreis end-
gtiltig festgelegt wird , steht noch nicht fest.

Die weitere Herabsetzung wird, da der .Hee¬
resbedarf für die nächsten Monate noch er¬
heblich ist aber nicht vor Ende November er¬
folgen.  Bis dahin wird es den Landwirten, auch wenn man

aScrfyätung bet ®nttc uttb fonftigc
berücksichtigt, möglich sein, den Hafer in der für das Heer
zunächst erforderlichen Menge zum Preise von 280 Mark
zur Ablieferung zu bringen .ohne daß die ordnungsmäßige
Durchführung der Herbstbestellung und die Einbringung der
Hackfruchternle unter der Beschleunigung der Haseranlie-
scning leidet.

Das Kgl. Landratsamt wird gebeten, vorstehendes zur
Kenntnis zn bringen.

Proviantamt.
Unterschriften.

. .. • g ■ '

J ..,Nr . II . 12026. Diez,  den 7. November 1916.
Abdruck zur Kenntnis.

Der Vorsitzende des « reisausschnsie«.

I -Nr . 15844.

NichtamtLicher Teil
Kleine Chronik.

J .-Nr . II. 12064 . Diez,  den 8. November 16.
Vorstehender Aufruf des Fischereivereins für den

Regierungsbezirk Wiesbaden in Wiesbaden bringe ich zur
Kenntnis . Ich mache die Herren Bürgermeister wieberJjott
auf  die Wichtigkeit der Besetzung von geeigneten Dorfteichen
tritt Ö t̂fctjcn in diesem J&er &ft oiifmcrffnm.

Bestrafter Krkegswucher.  200 Zentner „ feuer¬
feste Ofensteine " trafen ans Holland in Frankfurt a M . ein.
Die Polizei machte aber die überraschende Entdeck,wff . daß
sich die für eine Frankfurter Firma beittnimten
sd fet t ft eine " tiutnifva ^ i ir 200 gcntticv fyvUnnblfclje



butter verwandelt hatten . Der Besteller , dem die ganze
Duttermenge gegen den Höchstpreis von der Stadt ab ge¬
nommen wurde, hatte das Pfund Butter in Holland um
6,2t) Mark anikausen lassen. Wie teuer hätte er die Butler
wohl in Frankfurt verkauft ? — Wegen Kricgswuchers und
Beihilfe dazu wurden , nachdem schon vor einigen Tagen die
Kaufli'ute Alfred Prautz und Gustav Rasch in Danzig ver¬
haftet worden waren , dort noch sieben Personen in Hast
genommen: der Mühlenbesitzer I . Wölke und sein Sohn aus
Bohra bei Danzig , der Kaufmann Bruno Jacob und vier
russische Staatsangehörige , die in Danzig ihren Wohnsitz
hatten und auf freiem Fuß belassen worden waren , die Kauf¬
leute Begun, Nachmanfohn, Neuburger und Rosenzweig. Sie
hatten in schwunghaftem Kettenhandel Gerste, die sie sich von
den Landwirten mit Wicken vermischt zu verschaffen ver¬
standen hatten , maschinell wieder gesondert und zu Grütze
verwenden lassen, die dann einen Preis von 120 Mark für
den Zentner erreichte. — Auch in Köln wlirde eine große
Anzahl Personen, wegen Kriegs Wuchers verhaftet . Einzelnen
wird zur Last gelegt, Mehl , das ihnen beim Einkauf 90
Mark der Zentner gekostet hatte , zu 165 Mark Weiterverkauft
zu haben. Andere Personen hatten Futterkartoffelir zu 2 60
Mark gekauft und zu 6 Mark wieder abgesctzt.

Von der 1. Strafkammer des Landgerichts Neuruppin
wurde der Kaufmann Hermann Henndorf wegen Ueberschrci-
tung der .Höchstpreise für Web- und Strickwaren im Klein¬
handel um 250 Prozent zu 5000 Mark Geldstrafe evrntl. für
je 15 Mark ein Tag Gefängnis verurteilt ., Ter Antrag des
Staatsanwalts hatte ans 20000 Mark Geldstrafe gelautet Im
Aufträge des Kriegsministeriums wohnte ein höherer Offizier
der Verhandlung als Sachverständiger'bei.

D e r B r i c f. einer K riegsmuttc r . Ans feiner
Sammlung teilt ein Lehrer der Leipziger 'Abendzeitung
einige Briefe mit , die trotz aller Drolligkeiten viel Ehrendes
für die Schreiberinnen enthalten . „Geehrter Herr Lehrer,"
schreibt eine Mutter , „wenn der Alfred heute wider nich
richtig geschriewen hat , so liegt das am .Stadtrat . Die
Spräche hat er vorn Bnttergeschäft gelernt die kann er. Wie
er aber mußte zwei Stunden auf die Knochen warten könnt
er nich schreiwen rind Pedroleum habn wir nich da da
nmistn Sie nochmal ein Auge zudrückn, einst wird ? besser."

Der verirrt sich hat im Flug . —
Alles schreit: Beschwerdebuch!
Vieles kann man hier erleben,
Ohne Geld dafür zu geben.
Nein, es gibt noch was dazu,
Wenn wir einige Tage Ruh ' .
So lebt der Musketier in Polen
Bestimmt nur — Russen zu versohlen.
Doch ist er, um zu schließen jetzt,
Mit allen Hunden abgehetzt.

Entnommen dem Heft 55-56 der Kriegsschrifren de? Kaiser-
Wilhelm-Tanks „Feldgraue Dichter", Kriegsdichtung-n un'erer
Soldaten, herausgegeben vom HauSbibliuthckarSeiner Maje¬
stät des Kaisers Tr . Bogdnn Krieger. Verlag Kameradichasi
G m. b. H., Berlin W. 35, Preis 60 Pfg.

Vom Büchertisch.
Belhagen & Klasings Monatshefte bieten in ihrem

Novemberheste wieder einen überaus abwechselungsreichen
und anzrehenden Lesestoff. Schmunzelnd greift man zuerst
nach dem Aufsatz von Wilhelm Bölsche über das Schwein
— das Schwein, das vor wenigen Monaten noch ein ver¬
achtetes Geschöpf war und heute fast wie ein höheres Wesen
geehrt wird . An die Zeit klingen dann noch an Arbeiten von
Professor Heere über die geschichtliche Stellung der kleinen
Staaten und Georg Wagenführs „Malerwanderungen zur
Front auf Gallipoli ". Mit hohem Interesse werden weitere
Kreise dann den reichillustrierten Aufsatz von Professor Eduard
Heyck über die Schiffe unserer germanischen Vorväter lesen,
in denen er von der Seeherrschaft der Germanen höchst lehr¬
reiche Bilder entwirft . An den 120. Geburtstag des Meisters
der deutschen Ballade , an Karl Loewe, erinnert dann weiter
ein Aussatz von Dr . Leopold Hirschberg. Wer denkt heute
daran , daß Loews schon vor vier Menschenaitern das Licht
der Welt eibl 'ckte? Seine Lieder sind so frisch und jung als
seien sie gestern entstanden. Außer diesem reichen Inhalt an
Aufsätzen bringt die Novembernummcr von Velhagen & Kla-
stngs Monatsheften noch Romans und Erzählungen von
Hanns von Zabeltitz, Jakob Wasserman, Jda Boy-Ed, Hein-
rich Lilienfein und anderen. Sie ist also wirklich gehaltvoll
und abwcchslingsreich.

Gn. R. 13/1. *

Der Muskeim in Polen.
Von Alexander Flörke, Kriegsfreiwilliger.
Russenjägcr bis aufs Messer,
Kilvmc terdanersre sse r,
Tüstcnkncher, Gänseschlächter,
Rnssische Solüatc nwächter,
Erdarbeitcr , Fichtenschläger,
Milch-, Brot -, Eier-, Wasserjäger,
Kurz und gut : Zigeunerhorden,
Sind in Polen wir geworden;
Aber sieht genau man hin,
Merkt nian doch die Disziplin.
Heute hinter Russen traben,
Morgen in den Schützengraben,
Uebermorgen Häuser bauen,
Dann mal wieder Hühner klauen.
Oder : Heute vormarschieren,
Morgen Schlachtvieh „requirieren ",
llebermorgen Stellung stürmen,
Oder Unterstände türmen,
Die anch oft zusammenstürzen
Und die gute Laune würzen.
Heißt' s dann : „Heut ist Ruh ', Soldaten '"
Fängt man an zu kochen, braten,
Liegt im Stroh und baut sich Herde,
Wiitzll Kartusseln aus t>er Erde -,

Bekanntmachung.
In das Genossenschaftsregister des Unterzeichneten Ge¬

richts ist heute unter Nr. 13 die Genossenschaft:
„Landwirtschaftlicher Konsumverein, eingetragene Genos¬

senschaft mit unbeschränkter Haftpflicht"
mit dem Sitze Dörsdorf eingetragen worden.

Gegenstand des Unternehmens ist:
1. gemeinschaftlicher Einkauf von Verbrauchsstoffen und Ge¬

genständen des landwirtschaftlichenBetriebes,
2. gemeinschaftlicher Verkauf landwirtschaftlicherErzeugnisse.

Vorstandsmitglieder sind: 1. Landwirt Peter Stockenhofen.
2. Landwirt Philipp Kern, .3. Landwirt Peter Sch nt; in
Dörsdorf.

Das Statut ist am 8. November 1916 festgestrllt worden.
Die öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen unter der Firma
der Genossenschaft gezeichnet von zwei Vorstandsmitgliedern,
in dem Amtsblatt der Landwirtschaftskammer für den Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden uijb im -Falle des Eingehens dieses
Blattes bis ntr nächsten Generalversammlung int Reichs¬
anzeiger.

Die Willenserklärung und Zeichnung für die Genossenschaft
muß durch zwei Vorstandsmitglieder erfolgen: die Zeichnung
geschieht in der Weise, daß die Zeichnenden zu der Firma der
Genossenschaft ihre Namensunterschrift beifügen.

Tic Einsicht der Liste der Genossen ist während der Di ent¬
stunden des Gerichts Jedem gestattet.

Katzenelnbogen , den 9. November 1916 .
Königliches
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Gültig vom
15 . November ISIS Eisenbahn Fahrplan.

Koblenz ab
Niederlahnstem an
Oberlahnstein an

Niederlahnstem
Friedrichssegen
Nievern
Lindenbach
Bad EmS
Bad EmS
Dausenau
Nassau
Obernhof
Laurenburg
Balduinstein
Fachingen
Diez
Diez
Limburg
Limburg
Eschhofen
Kerkerbach
Runkel
Villmar
Arfurt
Aumenau
Fürfurt
Gräveneck
Wcilburg
Löhnberg
Stockhausen
Braunfels
Burgsolms
Albshausen
Wetzlar
Wetzlar
Dutenhofen
Gieße»

ab
ab

an
ab

xz

5,32
5,40
5,58
5,29
5,57
6,06
6,13
6,18
6,22
6,25
6,31
6,39
6,46

Coblenz — Diez — Limburg
T

Gießen.

7,30
7,40
9.10
8,14
7 42
7,53
8,01
8,06
8.10
8,11
8,18
8,27
8,35

I
10,06
10,16

10,18
10,29
10,37
10,42
10.46
10.47
10,54
11,04

D
11.05
11,13
11,24
11.06
11,15

11.30
11.31

tr 6,06 6,56 8.47 11.23
tt 6,17 7,05 8,58 11,34
n 6,24 7,11 9.05 11,41an 6,29 7,15 9,10 11,46ab 6,30 7,18 9,11 11,48an 7 6,37 7 7,24 9,18 7 11,55ab 4,15 5,43 6,43 7,32 9,40
tr 4,21 5,49 6,50 7,38 9,46
n 4,27 5,54 6,55 7,44 9,51
tt 4,32 5,59 7,00 7,49 9,56
rr 4,38 6,05 7,05 7,55 10,02
tt 4,45 6,12 an 8,02 10,09
„ 4,51 6,19 8,08 10,16
b 4,59 6,28 8,15 10,25
rr 5,05 6,44 8,21 10,32
tr 5,15 6,55 8,32 10,42
tt 5,21 7,01 8,39 10,48
ff 5,30 7,10 8,48 10,57
tr 5,37 7,16 8,54 11,03
tt 5,43 7,22 9,00 11,09
tt 5,48 7,27 9,05 11,14

an 5,56 7,35 9,13 11,21ab 6,00 7,39 9,16 11,30
„ 6,09 7,48 9,26 11,39an 6,16 7,55 9,34 11,46

12,08
12.11

T
12,23
12,29
12,34
12,39
12,44

an

12.42

1.04
1.05

12,20
12,28
12,44
12.03
12,33
12,42
12.49
12,54
12.58
1,00
1,06
1.13
1,20
1,30
1,39
1.45
1.49
1,52
1.58
2.03
2,09
2.14
2.19
2.25
2,32
2,38
2.45
2,51
2.59
3,05
3,13
3.19
3.25
3,30

T
12,42
12.50
12,55
12,59
12.51
1,10
1,18
1,23
1.27
1.28
1,35
1,43
an

T T
1.12 2,13
1,20 2 21
1,25 3 1̂9
1,29 2,08
1,21 2,28
1,40 2,39
1,48 2,47
1,53 2,52
1.57 2,56
1.58 2,57
2.05 3,04
2.13 3,14
an 3,22
Z 3,33
4 . 3,44

3,51

T
4,00
4,10

4,13

4,29
4,31

4,43

3.56
3.57
4,04

5,10
5,12
5,18

T
6,40
6,51
6,58
7.03
7.04

5,22 6,10
6,16

7,11

6,21
6,26
6,32
6,39
6,46
6,55
7,01
7,11
7,17
7,26

6,13 7,32

57

7,38

6.35
6,43
6.03
5,50
6,47
6,56
7.03
7.08
7,12
7.15
7.21
7,29
7.36
7,46
7.55
8,01
8,05
8.09
8.15
8.21
8,27
8.32
8.37
8,43

.8,50
8.56
9,02
9,08
9,18
9,24
9.32
9,39
9,45

T
8,41
8.51
8,58
8,09
8.52
9,03
9,11
9,16
9.20
9.21
9,28
9,37
9,45
9,57

10,08
10,15
10,20
10,21
10,28

D
10,00
10,08
10,46
10,02
10,10

10,26
10,28

T
11,46
11,54
12,06
12,10
12,02
12,19
12,26
12,31
12,35

ij

.S®

11,06
11,07

j=g

Q=

11,40

1,19

Gießen — Limburg

Gießeu
Dutenhofen
Wetzlar
Wetzlar
Albshausen
Burgsolms
BraunfelZ
Stockhausen
Löhnberg
Weilburg
Gräveneck
Wrfurt
Aumenau
Arfurt
Villmar
Runkel
Kerkerbach
Eschhofen
Limburg
Limburg
Diez
Diez
Fachingen
Balduinstein
Laurenburg
Obernhof
Nassau
Dausenau
Bad Ems
Bad Ems
Lindenbach
Nievern
Friedrichssegen
Niederlahnstem
Oberlahnstein
Obcrlahnstein
Nicderlahnstein
Coblenz

atz 4,52 6,30 6,47
0 5,00 6,55

an 5,09 6,43 7,04
ab 5,11 6,44 7,14
¥ 5,20 7,23
(f 5,25 7,29
tt 5,31 7,36
tt 5,38 7,43
n 5,46 7,53
0 5,52 7,09 8,00
n 6,00 8,21
tr 6,06 8,27
n 6,13 8,36

6,19 7 8,42
w 6,26 7,10 8,49
n 6,32 7,16 8,55
9 6,37 7,21 9,00

6,42 7,26 9,05
an 7 7 7 6,47 7,41 7,32 9,10

7
8,15

8,30
8,32

9,01

3,38 6,27 7,51 9,58 12,03
3,40 6,30 7,56 10,00 12,04
3,49 > 8,05 10,10 j
3,56 6,46 8,12 10,18 12,18

— Diez - - Coblenz.
D

9,30 12,20 3,23 6.04 6,20
9,39 12,29 3,31 I 6,29
9,48 12,38 3,40 6,16 6.38
9,51 12,41 3,44 6.17 6,40

10,00 12,51 3,53 6,49
10,05 12,56 3,58 6,54
10,13 1,02 4 .04 6,30 7,00
10,20 1,09 4,11 7,07
10 30 1,17 4,19 7,16
10,37 1,24 4,25 6 44 7,22
10,46 1,32 4,34 7,30
10,52 1,38 4,40 7,36
11,00 1,45 4,49 7,43
11,07 7 1,51 4,55 7,49
11,14 12,49 1,58 5,02 7,55

ab
an
ab

5,03 5,32
5.10 5,39
5.11 5,40
5,17 5,46
5,24 5,53
5,35 6,03
5,48

an
ab

an
an
ab
ab
an

5,56
6,05
6,11
6,12
6,17
6,22
6,30
6,50
6,40
6,46
6,52
7,00

rrrr

5,43
5.50
5.51
5.57
6,04
6,15
6,28
6,36
6,45
6.51
6.52
6.57
7,02
7,10
7,20
7.27
7.28
7,39
7,47

6,51
6,57
6,59
7,05
7,11

7,43
9,34

7,20
' 7,30

7,37
7,44
7,49
7,51
7,56
8,01
8,08
8,16
9,10
8,14
8,22
8,30

7
9,38
9.44
9.45

11,20
11,26
11,33
11,40

10,11

8 .19
8,21

10,21
10,23

8,37
9,10
8,14
8,39
8,47

10,38
10,47
10,33
10,43
10,51

T
12,06
12.13
12.14
12,20
12,27
12,38
12,53
12,57

1,06
1,12
1,13
1,18
1,23
1,31
1,41

12,55
12,59

1,04
1,10

s
E

1,43
1,51

1,56
2,05
2,11
2,12
2,17
2,22
2,30
2,40
3,19
2,30
2,51
2,59

2,20
2,29
2,36
2 36
2,41
2,46
2,54
3,04

2,01
2,09
2,14
2.19
2.24
2,30
2,34
2,39
2.45
2,54
3,04
3,13
3.20
3.25
3,28
3,33
3,38
3.45
3,53
4.02
3,44
3.59
4,07

7
4,11
4,18
4,20
4,26
4,34
4,46
4,59
5,07
5,16
5.22
5.23
5,28
5,33
5,40
5,50
6,03
5,50
5,58
6,06

7
6,04
6,11
6,12
6,18
6,25
6,35

5,08
5,13
5,18
5,23 7,14

7,17
7,23
7,24

«S*CO« 7,50

8,00
8,03

8,18
8,29
8,09
8,24

8,01
8,06
8,11
8.1tzf
8,19-
8.25
8,27
8.32
8,38
8,47
8,57
9.04
9,11
9.14
9.15
9,20
9.25
9.32
9,40

8,32

8,09
9,43
9,51

m
10,09
10,14
10,19
10,27
10,37
10,16
10,02
10,39
10,47

Limburg — Diez — Wiesbaden. Wiesbaden — Diez — Limburg.
Limburg
Diez

ab
ab

7,53
8,06

12,24
12,35

2,31
2,42

6,17
6,34

7,01
7,27

Wiesbaden
Langeuschw.

ab 05v 7,03
8,10

Flacht tt s 8,15 12,43 2,50 6,43 7,35 Adolphseck | ! g ü 8,14
Oberneisen 52 8,21 12,49 2,56 6,50 7,42 Breithardt

gj ^ g
8,22

Hahnstätten u 8,27 12,54 3,01 6,56 7,47 Hohenstein 0 s aS
5
vz 8,27

Zollhaus tt Z 6,00 8,33 1,00 3,07 7,02 8,02 Laufenselden n Sn T 8,31
Nückershausen tt SS 6,09 8,41 1,09 3,15 7,12 8,10 Michelbach ri 15,51 6,30 8,40
Kettenbach 0

s 6,15 8,48 .1,14
1,19

3,20 7,19 8,15 Kettenbach n 5,56 6,35 8,46
Michelbach tt 5,44 6,20 8.54 3,25 7,25 8,20 Nückershausen tt 6,01 6,41 8,51
Laufenselden tt 5,53 6,29 9,03 1,28 3,34 an 8,29 Zollhaus n 6,09 6,48 8,59
Hohenstein tt 5,58 6,34 9,08 1,33 3,38 T 8,34 Hahnstätten n 6,15 6,54 9,05
Breithardt 6,03 6,39 9,13 1,38 3,43 8.39 Oberneisen tt 6,20 7,00 9,10
Adolphseck 6,11 6,47 9,21 1,46 3,51

1
8,47 Flacht „ 6,26 7,06 9,16.

Langeuschw. an 6,14 6,50 9,24 1,49 3,54 8,50 Diez an 6,34 7,14 9,24
Wiesbaden m 7,24 7,59 10,33 3,08 5,04 3

VZ 9,57 Limburg an 6,45 7,29 9,35
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5.14
5.18
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